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Großer LKW
(3-achsig), Länge 10.10m

Schleppkurvenschablonen 40 gon - 160 gon
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Grenzabstand Hochstämmige Obstbäume: 4m (EG ZGB)

Grenzabstand Hochstämmige Bäume ohne Obstbäume: 6m (EG ZGB)

Grenzabstand Sträucher: die Hälfte Ihrer Höhe, jedoch höchstens 6m (EG ZGB)
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Anschluss auf WP
Erdsonden Eintritt

Anschluss auf WP
Erdsonden Austritt

Ausführung und Abmessungen des Erdsondensammler/-verteiler nach Vorgaben Lieferant.

OK Magerbeton

Erdsondensammler
Typ: Haka Gerodur SAVE

mit Abgleichventilen, Füll-/Entleerhahn
Sonden: Stutzen für PE100 DN 50 x 4.6mm

Erdsondenverteiler
Typ: Haka Gerodur SAVE

mit Kugelhahnen, Füll-/Entleerhahn
Sonden: Stutzen für PE100 DN 50 x 4.6mm

Mauerkragen nach SIA 384/6
Typ: Haka Gerodur Mauerkragen aus EPDM

Ausführung und Verlegung nach Vorgaben Lieferant Erdsondenrohre.
Abmessung und Ausführung Graben gemäss Angaben ausführender Unternehmer/Tiefbau.

OK Terrain

Minimalabstand Erdsondenbohrungen 9m
Grenzabstand minimal 4m. Auflagen Baubewilligung beachten und umsetzen

Bett: Die Erdsondenleitungen sind
gemäss SIA 384/6 zu verlegen.

Erdsonde: Duplex-Sonden 2 x 2 x 40mm x 3.7mm
Druchstufe: PN
Bohrtiefe: m
Verbindungs-
leitung: Die Doppel-U-Rohr-Erdwärmesonde

wird mit Y-Formstücken
zu je einem Vor- und Rücklauf zusammengefasst.
PE100 DN 50 x 4.6mm

Gefälle: EWS-Zuleitung mit 0.5-1% Gefälle zur Bohrung verlegen.

Verlegung Erdsonde

Erdsonden-Verteiler/Sammler

Alle Masse müssen am Bau kontrolliert werden, Differenzen sind dem Fachplaner vor der Montage mitzuteilen.
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